
837 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP • 

. Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (747 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz abgeändert wird 
(16. Novelle zum AIIgemeinen Sozialver
sichetungsgesetz) und über die Regierungs
vorlage (785 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (17. Novelle zum Allgemei-

nen Sozialvetsicherungsgesetz) 

. . 

Krankenversicherungsgesetzes, . wodurch auch im 
B'ereid1 des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes einige Abänderungen notwendig gewor
den sind. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung kam im 
Zuge .seiner Beratungen einhellig zur Auffassung, 
daß die zwei Vorlagen unter ·der Bezeid1nung 
,,16. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz" zu einer Vorlage zusamJ;l1enzufassen 
sind .. In dieser zusammengefaßten Vorlage, die 

Dem Ausschuß fur soziale Verwalttlng lagen dem Bericht nunmehr beigesd1lossen. ist, haben 
in seiner Sitzung am 5. Juli 1965 zwei Regie- die beiden Regierungsvorlagen (747 und 785 der 
rungsvo1'lagen, und zwar die Regierungsvorlagen Beilagen) mit einigen Änderungen Aufnahme ge-
747 und 785 der Beilagen zu den stenographischen funden. 
Protokollen des Nationalrates, vor. Die Regie- Nach einer Debatte, an der sich außer dem Be
rungsvorlage 747 der Beilagen .soll im Zusam- richterstatter die Abgeordneten ALt e n: bur ger 
menhang mit dem bereits verabsd1iedeten Bun- und Kin d I beteiligten, wurde die beigeschlos
desverfassungsgesetz über die Entsendung öster- sene Vorlage einstimmig angenommen. 
reichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das Der Ausschuß für soziale Verwa,ltung stellt so
Ausland über Ersuchen internationaler ürganisa- mit den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
tionen den sozi'alversid1erungsrechtlichen Sd1utz bei g e s chi 0 s sen enG e s et.ze n t w u r f 
der betroffenen Personen sicherstellen. Die Regie- die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
rungsvorlage 785 der Beilagen steht im Zusam
menhang mit dem Wirksamwerden des Bauern-

Moser 
Berichterstatter 

Wien, am 5. Juli 1965 

Rosa Weber 

Obmann 

). 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Allgemeine Soziatversicherungs
gesetz abgeändert wird (16. Novelle zum All

gemeinen Sozialverskherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversidlerungsgesetz, 
EGEL Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/ 
1957, BGBL Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958, 

BGBL Nt. 293/1958,BGBL Nr. 65/1959, BGBl. 
Nr. 290/1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBl.Nr. t68/ 
1960, BGBL Nr. 294/1960, BGBL Nr. 1311962, 
BGBL Nr. 85/1963, BGBL Nr. 184/1963, BGBL 
Nr. 253/1963, BGBt Nr. 320/1963, BGBL Nr. 
30111964, BGBL Nr. 81/1965 undBGBl. Nr. 96/ 
1965, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 2 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. Bauernkrankenversicherung," 

Die bisherigen Z. 2 bis Z. 9 erhalten die Be
zeichnung Z. 3 bis Z. io. 

-j. 
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2. § 5 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. per Ehegatte, die Kinder, Enkel, Wahlkin

der und Stiefkinder sowie die Eltern, Großeltern, 
Wahleltern und Stiefeltern des Dienstgebers, fer-

, ner die Schwiegerkinder eines selbständigen Land
wirtes im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 des Bauern
Krankenversicherungsgesetzes, BGBL Nr. / 
1965, wenn sie hauptberuflich in dessen land
(forst)wirt~chaftlichen Betrieb beschäftigt sind 
und ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem 
Ertrag dieses Betriebes bestreiten;" 

3. § 18 hat zu lauten: 

"S el b s t ver sie her u n g in der Kr a n
kenversicherung für selbständig 
Erwerbstätige ' 

§ 18. (1) Solange sie ihren Wohnsitz im Inland 
haben und nicht nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflicht
versichert sind, können der Selbstversicherung in 
der Krankenversicherung beitreten: 

1. selbständig Erwerbstätige, die nicht bei einer 
Meisterkrankenkasse krankenversichert oder be
rechtigt sind, einer solchen Krankenkasse freiwil
lig beizutreten; 

2. nach Auflösungder Ehe eines nach Z. 1 Ver
sicherten durch Aufhebung oder Scheidung dessen 
früherer Ehegatte. 

, ~2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem auf 
den Beitritt folgenden Tag. 

(3) Das Recht zum Beitritt ist in den Fällen des 
Abs. 1 Z. 1 von einer durch die Satzung zu be
stimmenden Altersgrenze, die nicht höher als mit 
50 Jahren festgesetzt werden darf, abhängig. Der 
Beitritt ist abzulehnen, wenn der Gesundheitszu
stand des Antragstellers ärztlicherseits als schlecht 
festgestellt wurde. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 ist das Recht 
, zum Beitritt innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Tag der Rechtskraft des gerichtlichen Urtei
les über die Auflösung der Eh,e geltend Zu 
machen. 

(5) Eine bei Versicherungsbeginn bestehende 
Krankheit begründet keinen Leistungsanspruch. 

(6) Für das Ende der Selbstv~rsicherung gilt 
§ 16 Abs. 7 mit der Maßgabe entsprechend, daß 
das Ausscheiden aus dem Pers6nenkreis nach 
Abs. 1 nicht als Wegfall der Vorahssetzungen an-
zusehen ist." I 

4. § 26 Abs. 1 Z. 2 lit. e hat zJ lauten: 
"e) für die bei den Landwir~schaftskranken

kassen, bei der Krankenvers~cherungsanstalt 
der' Bauern und der Land-I und J7orstwirt
schaftlichen sozialversicherl'ungsanstalt Be-
schäftigten;". . . 

5. § 28 Z. 2 lit. b hat zu lauten: 
;,b) die Versicherungsvertreter lin den Verwal

tungskörpern der Land- [und Forstwirt
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt, der 
Landwirtschaftlichen Zusthußrentenversi-

i 

cherungsanstalt, der Landwirtschaftskran~ 
kenkassen und der Krankenversicherungs
anstalt der 'Bauern,'" 

6. a) § 31 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die in den §§ 23 bis 25 bezeichneten Ver

sicherungsträger und die Träger der im § 2 Abs. 2 
bezeichneten Sonderversicherungen, die Träger 
der Meister krankenversicherung über den Ver-' 
band der Meisterkrankenkassen werden zum 
Hauptverhand der österreichischen Sozial ver
sicherungsträger (im folgenden kurz Hauptver
band genannt) zusammengefaßt." 

h) § 31 Abs. 4 hat zu tauten: 
,,(4) Die gemäß Abs. 3 Z. 4 und 11 aufzustel

lenden Richtlinien erlangen für den Bereich der 
Bauernkrankenversicherung beziehungsweise der 
Meisterkrankenversicherung nur Wirksamkeit, 
wenn der Sektionsausschuß für die Bauernkran
kenversicherung beziehungsweise der Verband 
der Meisterkrankenkassen der Aufstellung dieser 
Richtlinien zustimmt. Die gemäß Abs. 3 Z. 4 
aufzustellenden Richtlinien erlangen für den Be
reich der Pensionsversicherung der in der gewerb
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen und 
für den Bereich der landwirtschaftlichen Zuschuß
rentenversicherung nur mit Zustimmung des 
Sektionsausschusses für die Träger der Selbstän
digen-Pensions(Renten)versicherung Wirksam
keit." 

c) § 31 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Die vom Hauptverband aufgestellten 

Richtlinien und im Rahmen seines gesetzlichen 
Wirkungskreises gefaßten Beschlüsse sind für die 
im Hauptverband zusammengefaßten Ver
sicherungsträger verbindlich; jedoch gelten die ge
mäß Abs. 3 Z. 13 aufgestellten Richtlinien nicht 
für die Träger der nach den Vorschriften über ~ie 
Bauernkrankenversicherung und über die Kran
kenversicherung der Bundesangestellten geregel
ten Krankenversicherung. Die gemäß Ahs. 3 Z. 3, 
4, 11 und 13 aufgestellten Richtlinien bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bun
desministeriums für soziale Verwaltung. Die ge
mäß Abs. 3 Z. 11 aufgestellten Richtlinien sind 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlaut
baren." 

7. a) § 176 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Den Arbeitsunfällen sind ferner Ereignisse 

gleichgestellt, durch die ein Versicherter, der von 
der Bundesregierung, auf Ersuchen internationaler 
Organisationen um Hilfeleistung im Rahmen 
einer österreichiscben Einheit in das Ausland ent-' 
sendet wird, eine körperliche Schädigung erlitten 
hat, sofern das schädigende Ereignis im ört
lichen; zeitlichen und ursächlichen Zusammen
hang mit dem Auslandseinsatz' steht." 

b) Die Ahs. 2 und 3 erhalten die Bezeichnung 
Abs. 3 und 4. 
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8.a) § 177 erhält die Bezeichnung Abs. 1. 

b) Dem § 177 ist ein Abs. 2 mit nachstehen
de~ Wortlaut anzufügen: 

,,(2) Die in der Anlage 1 zu diesem Bundes
gesetz bezeichne~en Krankheiten mit Ausnahme 
der unter den laufenden Nummern 25, 29, 30 
und 34 bis 36 genannten Krankheiten gelten auch 
als Berufskrankheiten, wenn sie bei den im § 176 
Abs. 2 bezeichneten Versicherten im Zusammen
hang mit dem Auslandseinsatz eingetreten sind." 

9. a) § 191 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Unfallheilbehandlung sowie Familien- und 

Taggeld werden nur gewährt, wenn und soweit 
der Versehrte nicht auf die entsprechenden Lei
stungen aus einer gesetzlichen Krankenversiche
rung Anspruch hat." 

b) Im § 191 Abs. 2 hat der Ausdruck "nach 
§ 119" zu entfallen. 

10. Im § 214 Abs. 4 sind die Worte "aus der 
Krankenversicherung (§§ 169 und 170)" durch 
die Worte "aus einer gesetzlichen Krankenversi
cherung" zu ersetzen. 

11. Nach § 220 ist ein § 220 a mit nachstehen
dem Wortlaut einzufügen: 

"Ersatzleistung des Bundes 
§ 220 a. Der Bund ersetzt der Allgemeinen Un

fallversicherungsanstalt die Aufwendungen für 
Leistungen, die auf Grund von Arbeitsunfällen 
im Sinne des § 176 Abs. 2 und von Berufskrank
heiten im Sinne des § 177 Abs. 2 gewährt wer
den." 

12. § 321 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind ent

sprechend auf die Beziehungen der Versicherungs
träger zu'den Verbänden, zur Pensionsversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, zur 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche
nmgsanstalt und zur Krankenversicherurigsanstalt 
der Bauern anzuwenden." 

13. § 378 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Der ständige Vorsitzende und seine Stell

vertreter üben ihr Amt als Richter im Sinne des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 aus. Dem ständigen Vorsitzenden obliegt 
die Leitung des Schiedsgerichtes. Im Fall seiner 
Verhinderung vertritt ihn der vom Bundesmini
sterium für Justiz hiezu bestimmte Stellvertre
ter. Die Geschäft§verteilung bei den Schiedsge
richten wird durch den Personalsenat des für 
Zivilrechtssachen zuständigen Landesgerichtes, in 
dessen Sprengel das Schiedsgericht seinen Sitz hat, 
fest gesetz t." 

14. § 404 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Das Oberlandesgericht Wien hat auf An

trag des Bundesministeriums für Justiz über 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die 
in rechtskräftigen Urteilen in Leistungssachen 

nach § 354 Z. 1 und 2 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 114 Z. 1 und 2 des Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetzes, nach § 96 Z. 1 und 
2 des Landwirtschaftlichen, Zuschußrentenver
sicherungsgesetzes und § 99 Z. 1 und 2 des 
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes verschieden 
entschieden worden' sind, ein Gutachten zu be
schließen. " 

, 15. a) § 433 Abs.l Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. für die Krankenversicherungsanstalt der 

Bauern;" 
Die bisherigen Z. 3 bis 5 erhalten die Bezeich-

nung Z. 4 bis 6. ' 

b) § 433 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Die Hauptversammlung besteht' zu zwei 

Dritteln aus Vertretern der Dienstnehmer und 
zu einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, 
und zwar aus Vertretern der im § 428 Abs. 1 Z. 1 
bis 6 genannten, Versicherungsanstalten der Pen
sionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft, der Landwirtschaftlichen Zuschußrenten
versicherungsanstalt, der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Notariates, der Krankenversiche
rungsanstalt der Bauern, des Verbandes der 
Meisterkrankenkassen, der Krankenversiche
rungsanstalt der Bundesangestellten sowie der 
Gebiets-, Betriebs- und Landwirtschaftskt:anken
kassen.' Die Zahl . der· Versicherungsvertreter in 
der Hauptversammlung beträgt 135. Gehört der 
Präsident weder als Dienstgeber noch als Ver
sicherter einem der dem Hauptverband ange
schlossenen Versicherungsträger an, so. erhöht 
sich die Zahl der Mitglieder auf 136. Die Mit
glieder des Vorstandes gemäß Abs. 3 lit. a und b 
und die Mitglieder' des Oberwachungsausschusses 
gehören jedenfalls der Hauptversammlung an. 
Ihre Zahl ist auf die Zahl der Versicherungsver
treter in der Hauptversammlung in der Gruppe 
anzurechnen, der sie im Vorstand beziehungs
weise im Oberwachungsausschuß angehören." 

c) § 433 Abs. 3 lit. b hat zu lauten: 
"b) den Vorsitzenden der. sechs Sektionsaus~ 

schüsse und dein Stellvertreter des Vorsit
zenden des Sektions ausschusses für die 
Träger der Selbständigen-Pensions(Renten)-
versicherung," . 

d) § 433 Abs. 3 lit. d hat zu lauten: 
"d)zwölf weiteren Mitgliedern der Hauptver

sammlung oder Stellvertretern solcher 
Mitglieder, von denen acht der Gruppe 
der Dienstnehmer und vier der Gruppe 
der Dienstgeber anzugehören haben." . 

e) Im § 433 Abs, 3 haben an die Stelle des 
letzten Satzes folgende Sätze zu treten: 

"Gehört der Präsident weder als' Dienstgeber 
noch als Versicherter einem der dem Hauptver
band angeschlossenen Versicherungsträger an, so 
gehören dem Vorstand an Stelle von zwölf 
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13 weitere Mitglieder der Hauptversammlung oder 
SteI1vertreter solcher Mitglieder an, und zwar 
neun aus der Gruppe der Dienstnehmer und vier 
aus. der Gruppe der Dienstgeber. Für jedes der 
unter lit. a und d bezeidmeten Mitglieder des 
Vorstandes ist aus .der Mitte der.Hauptversamm
lung, für jedes der unter lit. bund c bezeichneten 
Mitglieder des Vorstandes ist aus der Mitte der 
in Betracht kommenden Ausschüsse ein Stellver
treter zu wählen; der' Stellvertreter hat im Falle 
der zeitweiligen Verhinderung des Mitgliedes 
Sitz und Stimme im Vorstand." 

f) § 433 Abs.5 hat zu lauten: 
,,(5) Die Sektionsausschüsse- mit Ausnahme 

der Sektions ausschüsse für die Träger der Selb
ständigen-Pensions(Renten)versicherung und für 
die. Krankenversicherungsanstalt der Bauern -
bestehen aus Vertretern der Dienstnehmer und 
der Dienstgeber, und zwar 

a)der Sektionsausschuß für die im Abs. 1 Z. 1 
genannten Träger der Krankenversicherung 
und der Sektionsausschuß für die Landwirt
schaftskrankenkassen (Abs. 1 Z. 2) in dem 
im § 426 Abs. 1 Z. 4 bezeichneten Verhält
nis; 

b) der Sektions ausschuß für die Träger der 
Unfallversicherung (Abs. 1 Z. 3) und der 
Sektionsausschuß für die Träger der Pen
sionsversicherung(Abs. 1 Z. 4) in dem im 
§ 426 Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Verhältnis. 

Die Sektionsausschüsse für die Träger der Selb
ständigen-Pensions(Renten)versicherung und für 
die Krankenversicherungsanstalt der Bauern be
stehen aus Versieherungsvertretern der für diese 
Versicherungen errichteten Versicherungsträger. 
Die Zahl. der Mitglieder der Sektionsausschüsse 
ist durch die Satzung des· Hauptverbandes festzu
legen." 

g) § 433 Abs. 6 letzter Satz hat zu lauten: 
,;Die Vertreter· der Träger' der Selbständigen
Pensions(Renten)versicherung, der Krankenver
sicherungsanstalt der aauern sowie des Verbandes 
der Meisterkrankenkassen zählen auf die Gruppe 
der Pienstgeber." 

h) § 433 Abs. 7 hat zu lauten: 
,,(7) Soweit sich aus dem Gesetz. nichts anderes 

ergibt, gelten die für die Verwaltungskörper der 
Versicherungsträger vorgesehenen Bestimmungen 
der §§ 420 Abs. 2, 4 bis 7, 421 Abs. 7 und 8 und 
422 bis 425 auch für die Verwaltungskörper und 
Versicherungsvertreter des Hauptverbandes. " 

16. § 434 Abs. 1 zweiter Satz hat .zu lauten: 
"Der Präsident und seine Stellvertreter sind vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung für 
die Amtsdauer der genantiten Verwaltungskor':' 
per nach. Anhörung des österreichischen Arbei
terkammertages, der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft und der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
zu er~ennen.''' 

Artikel II 

Für das Kalenderjahr 1965 bereits festgesetzte 
Geschäftsverteilungen gelten als auf Grund des 
§ 378 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 13er
lassen. Bei allen Anderungen der geltenden Ge
schäftsverteilungen ist § 378 Abs. 1 des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes in der geänderten 
Fassung jedoch bereits anzuwep.den. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den nichts anderes bestimmt wird, mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) mit 1. September 1965 die Bestimmungen 

des Art. I Z. 13 und des Art. II; 
b) mit 1. April 1966 die Bestimmungen des 

Art. I Z. 2, 3, 9, 10 und 14. . 
(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 15 lit. b bis 

e treten mit der Maßgabe in Kraft, daß die 
Hauptversammlung und der Präsidialausschuß 
des Hauptverbandes der -österreichischen Sozial
versicherungsträger die ihnen obliegenden Ge
schäfte bis längstens 30. Juni 1966 in der Zusam
mensetzung fortzuführen haben, die sich aus den 
am Tage der Kundinachung dieses Bundesgesetzes 
in Geltung gestandenen Rechtsvorschriftenerge
ben hat. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung ist hinsichtlich der Be
stimmungen des Art. I Z. 13 und '14 das Bundes
ministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung, 
hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I Z. 7, 8 
und .11 das Bundesininisterium für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit den beteiligten 
Bundesministerien, im übrigen das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung betraut. 
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